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Aus dem Steuerrecht: Forstausgaben-

pauschale 

Noch bis Ende September vergünstig-

ter Steuersatz für Holzeinschläge 

Noch bis zum 30. September gilt unter be-

stimmten Voraussetzungen ein vergünstig-

ter Steuersatz für Holzeinschläge. 

 Das Bundesministerium Für Ernährung 

und Landwirtschaft hat am 14. April 2021 

eine Beschränkung des Ordentlichen Holz-

einschlages für die Baumart Fichte verord-

net und im Bundesgesetzblatt bekanntge-

geben (HolzEinschlBeschrV 2021). Von der 

Beschränkung ist die Baumart Fichte be-

troffen und sie beträgt 85% des durch-

schnittlichen Einschlags der Jahre 2013 bis 

2017 für das Forstwirtschaftsjahr 2020/21 

vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. Ordentli-

che Holzeinschläge, die vor dem Inkraft-

treten der Verordnung erfolgten sind bei 

der Beschränkung zu berücksichtigen. 

Land- und Forstwirte, die Ihren Gewinn 

durch Einnahmeüberschussrechnung oder 

nach Durchschnittssätzen ermitteln, kön-

nen für Einnahmen aus Holzverkauf in 

dem Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 

in Ihrer Gewinnermittlung eine erhöhte 

Betriebsausgabenpauschale berücksichti-

gen. Die Pauschale kann für alle Holznut-

zungen in diesem Zeitraum angewendet 

werden und beträgt 90% für eingeschla-

genes Holz und 65% für Holzverkäufe auf 

dem Stamm.  

Die Einnahmen müssen in dem Zeitraum 

der Beschränkung zugeflossen sein.  

Nach § 5 des Forstschädenausgleichsge-

setzes kann für alle angemeldeten Kalami-

täten im Beschränkungszeitraum der Ge-

winn mit einem Viertel des durchschnittli-

chen Steuersatzes versteuert werden. Dies 

Vergünstigung können auch Buchführende 

Landwirte beantragen.  

Sprechen Sie mit Ihrer Buchstelle oder Ih-

rem Steuerberater. 

 

PEFC-Videosprechstunde für Waldbe-

sitzende zu PEFC-Standards 

Die PEFC-Standards für nachhaltige Wald-

bewirtschaftung sind in ihren Forderungen 

präzise und praxisorientiert formuliert. Bei 

der konkreten Anwendung der PEFC-

Standards im eigenen Wald können den-

noch Fragen auftauchen. PEFC Deutsch-

land etabliert daher das Weiterbildungs-

format „Praxishilfen für Waldbesitzende“, 

welches neben derzeit entwickelten Print-

materialien auch die Teilnahme an Video-

sprechstunden ermöglicht. An zwei Termi-

nen im Juli 2021 können Interessenten 

kostenlos bereits teilnehmen: 

Themenschwerpunkt 1: Bestandesbe-

gründung 

(inkl. Flächenvorbereitung, Naturverjün-

gung, Pflanzung) 

 PEFC-Videosprechstunde am: 

15.07.2021 um 18.30 Uhr 

mit PEFC-Regionalassistent Sebastian Loo-

se. 

Themenschwerpunkt 2: Holzernte und 

Selbstwerber 

 PEFC-Videosprechstunde am: 

21.07.2021 um 18.30 Uhr 

mit PEFC-Regionalassistent Sebastian 

Schlag.  

Unter folgendem Link finden Sie die For-

mulare zur Anmeldung: 

https://pefc.de/presse/pefc-

videosprechstunde-fur-waldbesitzende-

praxishilfen-zu-den-pefc-standards 
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